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der seine Verletzung enthaltende Vorgang substantiiert dargelegt 
wird (stRspr.; vgl. z.B. BVerfGE 28, 17 <19•; 81, 347 <355,). 
Diesen Anforderungen wird die Beschwerdebegründung nicht 
gerecht; denn der Beschwerdeführer zeigt die Möglichkeit eines 
Verfassungsverstoßes nicht hinreichend auf. 

Der Beschwerdeführer behauptet zwar, in seinem 
Grundrecht aus Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 
1 Abs. 1 GG verletzt zu sein. Dazu genügt jedoch noch 
nicht die Darlegung, daß der Polygraphen-Test verfas­
sungsrechtlich zulässig ist. Die gegenteilige Auffas­
sung bezweckt gerade den Schutz der Menschenwür­
de und des Persönlichkeitsrechts des Angeklagten. 
Ginge sie dabei weiter als notwendig, ergäbe sich 
daraus nicht ohne weiteres eine Grundrechrsverlet­
zung. Eine solche käme erst dann in Betracht, wenn 
die bezeichneten Grundrechte die Zulassung des Po­
lygraphen-Tests verfassungsrechtlich geböten, der Be­
schwerdeführer also einen Anspruch auf Zulassung 
des Tests haben könnte. Dazu fehlt indessen jeder 
Vortrag. 

Auch in bezug auf Art. 103 Abs. 1 GG oder das 
Recht auf ein rechtsstaatlich faires Verfahren ist nicht 
dargetan, daß sich daraus ein verfassungsrechtlicher 
Anspruch auf Zulassung des Polygraphen-Tests erge­
ben könne. Art. 103 Abs. 1 GG gewähre keinen 
Anspruch auf ein bestimmtes Beweismittel (vgl. 
BVerfGE 57, 250 <274>; 63, 45 ,60,). Der Beschwer­
deführer trägt aber auch nicht vor, inwiefern sich ein 
solcher Anspruch aus dem Gebot rechtsstaatlich fai­
rer Verfahrensgestaltung herleiten lasse. Die Gestal­
tung des Verfahrens geschieht regelmäßig durch die 
im Rang unter dem Grundgesetz stehende Verfah­
rensordnung - hier die Strafprozeßordnung- und in 
deren Rahmen durch die Fachgerichte. Dabei kann 
es auch zulässig sein, den Kreis der Beweismittel zu 
beschränken. Ob ein Beweismittel zulässig ist, ist 
demnach in erster Linie eine Frage der Auslegung und 
Anwendung des „einfachen" Verfahrensrechts. 

Es ist nicht Aufgabe des Bundesverfassungsge­
richts, Entscheidungen der Gerichte in jeder Hinsicht 
auf die Richtigkeit der Interpretation der Gesetze und 
der Anwendung des Rechts auf den konkreten Fall zu 
kontrollieren (stRspr.; vgl. BVerfGE 11,343 <349>; 15, 
219,221,; 18,85,92,; 19, 166<175,).ImVerfassungs­
beschwerde-Verfahren ist nur zu prüfen, ob das Ge­
richt Grundrechte des Beschwerdeführers verletzt hat. 
Ein solcher Verstoß wäre nur dann gegeben, wenn das 
Gericht durch verfahrensrechtliche Maßnahmen ver­
fassungsmäßige Rechte eines Beteiligten beeinträch­
tigt oder bei seiner Entscheidung willkürlich gehan­
delt oder bei der Auslegung der Gesetze gegen Grund­
rechtssätze verstoßen oder grundrechtswidrige Geset­
ze angewandt hätte und die Entscheidung darauf 
beruhen würde (stRspr.; vgl. z.B. BVerfGE 19, 166 
<l 75>). Der Beschwerdeführer hätte deshalb substan­
tiiert vortragen müssen, daß Landgericht und Ober-
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landesgericht bei der Auslegung und Anwendung des 
Beweisantragsrechts den Einfluß der Grundrechte 
gänzlich oder doch grundsätzlich verkannt haben, 
oder daß die Ablehnung des Beweisantrags und die 
Zurückweisung der hiergegen gerichteten Verfahrens­
rüge in der Auslegung und Anwendung des Beweisan­
tragsrechts willkürlich waren. 

Der Beschwerdeführer wendet sich im Grunde 
nur gegen die vom Landgericht in dem Beschluß über 
die Ablehnung des Beweisantrags und vom Oberlan­
desgericht in dem Verwerfungsbeschluß zur entspre­
chenden Verfahrensrüge vertretenen Rechtsauffas­
sung und rügt eine Verletzung des§ 136 a StPO. Das 
genügt nicht. Es ist auch nicht erkennbar, daß die 
angegriffenen Entscheidungen objektiv willkürlich 
sind oder auf andere Weise spezifisches Verfassungs­
recht verletzen. Gegen das Willkürverbot wird nur 
dann verstoßen, wenn die Rechtsanwendung unter 
keinem denkbaren Aspekt mehr rechtlich vertretbar 
ist und sich daher der Schluß aufdrängt, daß die 
Entscheidung auf sachfremden und damit willkürli­
chen Erwägungen beruht (stRspr.; vgl. z.B. BVerfGE 
86, 59 ,63,). Das ist nach dem eigenen Sachvortrag 
des Beschwerdeführers nicht der Fall. Die Auffassung 
des Oberlandesgerichts, das Landgericht habe den 
Beweisantrag des Beschwerdeführers wegen Unzu­
lässigkeit der Beweiserhebung (§ 244 Abs. 3 S. 1 
StPO) ablehnen dürfen, entspricht danach der An­
sicht der Rechtsprechung und verbreiteter Ansicht in 
der srrafpozeßrechtlichen Literatur. Sie ist damit zu­
mindest vertretbar. 

Beschluß 
BVerfG, Art. 1 Abs. 1; Art. 2 Abs. 1 und 
Abs. 2 GG, §§ 244 Abs. 3 S. 1; 136 a 
StPO; § 93 a BVerfGG 
,,Lügendetektor" 

Keine Veranlassung, die bisherige. Rechtsprechung 
zum Eimatz von Polygraphentests zu revidieren 

BVerfG, 3. Kammer des 2. Senats, - 2 BvR 1211/97 - Beschluß 
vom 15.10.1997 

Aus den Gründen: 
Die Annahmevoraussetzungen (§ 93 a Abs. 2 

BVerfGG) liegen nicht vor. Die Verfassungsbe­
schwerde hat in der Sache keine hinreichende Er­
folgsaussicht. 

1. Nach Art. 2 Abs. 2 S. 2 GG werden Ordnung 
und Vollzug der Untersuchungshaft von dem Grund­
satz der Verhältnismäßigkeit bestimmt. Der Eingriff 
in die Freiheit ist nur hinzunehmen, wenn und soweit 
einerseits wegen dringenden Tarverdachts begründe­
te Zweifel an der Unschuld des Beschuldigten beste­
hen, andererseits der legitime Anspruch der staatli-
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